
IhreNachricht:

UnserZeichen:

Bearbeiter/-in:

Zimmer:

Tel. (07 11) 2 16-

Fax (07 11) 2 16-

Datum:

Az.:

Landeshauptstadt Stuttgart
Amtfür öffentliche Ordnung

LandeshauptstadtStuttgart, Amtfür öffentlicheOrdnung,

70161 Stuttgart

Gegen Zustellungsnachweis

32-23-Th/VIG-161724

31.10.2019

Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Antrag auf Informationen gemäß VIG vom 30.07.2019

es ergeht folgender

B E S C H E I D :

STUFGART Kr
Lebensmittelüberwachung,
Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Hausadresse:
HauptstätterStraße 58
70178 Stuttgart

E-Mail:
█████████ ███████████████████████████████████ ███████

1. Dem Antrag auf Informationen gemäß VIG vom 30.07.2019 wird stattgegeben.

2. Der Informationszugang an den Antragsteller erfolgt schriftlich 14 Tage nach Zustellung

dieses Bescheidesan die betroffenen Dritten.

3. Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

G R Ü N D E :

MitE-Mail vom 30.07.2019 wurde beantragt, dieletzten beiden Kontrollergebnisseder-Betriebs-
prüfungendesBetriebes „Alte Kanzlei“, Schillerplatz5a, 70173 Stuttgartzukommenzulassen.

Die notwendigen Antragstellerdaten wurden mit E-Mail vom 30.07.2019 übermittelt. Dem be-
troffenen Betrieb wurde mit Schreiben vom 17.10.2019 Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß
8 28 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) gegeben.

Sieerreichen unsmit:

Sprechzeiten: © bisHaltestelleStadtmitte
Mobis Mi 08:30 -12:00Uhr El und S R bis Haltestelle
Do08:30 -15:30Uhr ÖsterreichischerPlatz

Konto derStadtkasse:

B W Bank Stuttgart

Nr. 2 002 408 (BLZ 600 501 01)

IBAN: DE28600 50101000 2002408

Fr 08:30 -11:30 Uhr &] BehindertenparkplatzTiefgarageSchwabenzentrum BIC: SOLA DE ST



4 u

ll.

DieLandeshauptstadtStuttgartistgemäß $ 38 Abs. 1 des Lebensmiittel-und Futtermittelgesetz-

buchs (LFGB) i.V. m. 88 18,19 des GesetzeszurAusführungdes Lebensmiittel-und Bedarfs-

gegenständegesetzes(AGLMBG), $ 15Abs. 1 Nr.1 des Landesverwaltungsgesetzesund 8 3

Abs. 1 Nr.2 LVwVfG, Lebensmittelüberwachungsbehördein ihremZuständigkeitsbereichund

somitnach $ 2 Abs. 1 und 2 des Ausführungsgesetzeszum VIG informationspflichtigeStelle

nach $ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 VIG.

Gemäß $ 2Absatz 1 Nr.1 VIG hatjederVerbrauchernach Maßgabe des VIG gegenüber der

informationspflichtigenStelleeinenRechtsanspruchauffreienZugang zu allenDaten übervon

ihrfestgestelltenichtzulässigeAbweichungen von Anforderungendes LFGB, des Produktsi-
cherheitsgesetzes,der auf Grund dieserGesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar

geltenderRechtsaktederEuropäischenGemeinschaftoderderEuropäischenUnionim Anwen-

dungsbereichdergenanntenGesetze,sowieMaßnahmen und Entscheidungen,dieim Zusam-

menhang mitden Abweichungengetroffenwordensind.

Die Anfrage beziehtsichauf Informationenaus diesem Rechtsbereich.Diese Voraussetzungen

liegensomitvor.

Es bestehenkeineAusschluss-und Beschränkungsgründegemäß 8 3 VIG.

DieGewährung des Auskunftsansprucheserfolgtgemäß 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG. Hierzuweisen

wirdaraufhin,dass dieinformationspflichtigeStellegemäß 8 6 Abs. 3 Satz 1 VIG nichtver-

pflichtetist,dieinhaltlicheRichtigkeitdergewährten Informationenzu überprüfen.Derzeitsind

keineHinweiseauf Zweifel'ander Richtigkeitbekannt.Solltenuns zukünftigHinweisehierzu

bekanntwerden,werden wirdieseentsprechend8 6 Abs. 3 Satz2 VIG mitteilen.

Im vorliegenden Verfahren waren Belange Drittervon dem Antrag auf Informationszugang be-

troffen.Deshalb wurde dem betroffenenDrittenGelegenheitgegeben, gemäß $ 5Abs. 1 VIG,

8 28 LVwVfG Stellungzu nehmen.Entsprechend8 5 Abs.2 Satz3 VIG und 8 41Abs. 1 LVwVfG

istdieEntscheidungüberden Antragdem Antragstellerund auch den Drittenbekanntzu geben,

weshalb jedem eineAusfertigungdiesesBescheideszugestelltwird.Auf 8 43 Abs. 1 LVwVfG

wirdhingewiesen.

Im vorliegendenFallliegtderVerwaltungsaufwandunter1.000Euro,so dass dieserBescheid
gebühren- und auslagenfreigemäß $ 7 VIG ergeht.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:

Gegendiesen Bescheidkann innerhalbeinesMonats nach Bekanntgabe Widersprucherho-

ben werden. Der Widerspruchist schriftlichoderzurNiederschriftbeider Landeshauptstadt

StuttgartmitSitzinStuttgartzu erheben.Die Fristwirdauch durchEinlegungdes Wider-

spruchsbeim RegierungspräsidiumStuttgartmitSitzinStuttgartgewahrt.

Hinweis

Gemäß 8 5Abs.4 VIG haben Widerspruchund Anfechtungsklagegegendiesen Bescheidkeine

aufschiebendeWirkung.Das VerwaltungsgerichtStuttgart,Schellingstr.15,70174 Stutt-

gart,kann gemäß $ 80Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung auf Antrag dieaufschie-

bende Wirkung ganz oderteilweise anordnen. Der Antrag istschon vor Erhebung der An-

fechtungsklagezulässig.
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